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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuß
(A/52/L.29 und Add.1)]

52/28. Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 betreffend die
Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit
wandernden Fischbeständen

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 47/192 vom 22. Dezember 1992 über die Konferenz
der Vereinten Nationen über grenzüberschreitende und weit wandernde Fischbestände und ihre
Resolutionen 50/24 vom 5. Dezember 1995 und 51/35 vom 9. Dezember 1996 über das
Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung
von grenzüberschreitenden und weit wandernden Fischbeständen1,

sowie unter Hinweisauf die auf der Konferenz verabschiedeten Resolutionen I und II2,

in Anerkennungder Wichtigkeit des Übereinkommens für die Erhaltung und
Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit wandernden Fischbeständen sowie der
Notwendigkeit der regelmäßigen Behandlung und Überprüfung der diesbezüglichen
Entwicklungen,

1A/CONF.164/37; siehe auch A/50/550, Anhang I.

2A/CONF.164/38, Anhang; siehe auch A/50/550, Anhang II.
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sowie in Anerkennungder Wichtigkeit der handwerklichen und der Subsistenzfischerei,

mit Dank Kenntnis nehmendvon den Informationen, die Staaten, in Betracht kommende
Sonderorganisationen, internationale Organisationen, zwischenstaatliche Organe und
nichtstaatliche Organisationen gemäß Resolution 51/35 zur Verfügung gestellt haben,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs3,

1. anerkenntdie Bedeutung des Übereinkommens zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1982 betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit
wandernden Fischbeständen1 als eines wichtigen Beitrags zur Gewährleistung der Erhaltung
und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit wandernden Fischbeständen;

2. betontdie Wichtigkeit eines baldigen Inkrafttretens und einer effektiven
Durchführung des Übereinkommens;

3. fordert alle Staaten und die anderen in Artikel 1 Absatz 2b) des Übereinkommens
genannten Rechtsträgerauf, soweit nicht bereits geschehen, das Übereinkommen zu
ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und seine vorläufige Anwendung in Erwägung zu
ziehen;

4. fordert die Staatenaußerdem auf, sicherzustellen, daß Erklärungen, die sie bei der
Unterzeichnung oder der Ratifikation des Übereinkommens beziehungsweise beim Beitritt zu
diesem abgegeben haben oder abgeben, mit den Artikeln 42 und 43 des Übereinkommens
vereinbar sind;

5. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, daß zahlreiche kommerziell wichtige
grenzüberschreitende und weit wandernde Fischbestände intensiven und kaum geregelten
Fischereiaktivitäten ausgesetzt sind und daß einige Bestände nach wie vor überfischt werden;

6. begrüßt es, daß immer mehr Staaten und andere Rechtsträger sowie regionale und
subregionale Organisationen und Abmachungen zur Fischereibewirtschaftung
Rechtsvorschriften und sonstige Vorschriften erlassen oder andere Maßnahmen ergriffen
haben, um das Übereinkommen umzusetzen, und fordert sie nachdrücklich auf, diese
Maßnahmen voll durchzusetzen;

7. fordert die Staaten und anderen Rechtsträger sowie die regionalen und
subregionalen Organisationen und Abmachungen zur Fischereibewirtschaftungauf, soweit
nicht bereits geschehen, die Ergreifung von Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens
in Erwägung zu ziehen;

8. fordert die Staaten, die in Betracht kommenden Sonderorganisationen,
internationalen Organisationen, zwischenstaatlichen Organe und nichtstaatlichen

3A/52/555.
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Organisationennachdrücklich auf, soweit nicht bereits geschehen, dem Generalsekretär
Informationen zur Verfügung zu stellen, damit er einen möglichst umfassenden Bericht
erstellen kann;

9. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung und danach in Zweijahresabständen über die weiteren Entwicklungen im
Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit
wandernden Fischbeständen, so auch über den Stand und die Durchführung des
Übereinkommens, Bericht zu erstatten, unter Berücksichtigung der Informationen, die von den
Staaten, den zuständigen Sonderorganisationen, insbesondere der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sowie anderen in Betracht kommenden
Organen, Organisationen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen, von
regionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen zur Erhaltung und
Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit wandernden Fischbeständen sowie von
sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bereitgestellt
werden;

10. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, sicherzustellen, daß die Berichterstattung
über alle wichtigen Tätigkeiten und Rechtsakte auf dem Gebiet der Fischerei wirksam
koordiniert wird, daß Doppelarbeit und doppelte Berichterstattung möglichst weitgehend
vermieden werden und daß sachdienliche wissenschaftliche und technische Studien an die
internationale Gemeinschaft verteilt werden, und bittet die zuständigen Sonderorganisationen,
namentlich die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sowie
regionale und subregionale Fischereiorganisationen und -vereinbarungen, diesbezüglich mit
dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten;

11. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 betreffend die
Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden und weit wandernden
Fischbeständen" unter einem Punkt mit dem Titel "Meere und Seerecht" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

57. Plenarsitzung
26. November 1997


